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Toleranz”?
In dem Referat VON Padberg wurde mMiIt Recht darauf hingewlesen,
mMan die Idee der Toleranz, Ww1Ie s1e CrFStT in der Aufklärung entwickelt wurde,
nicht auf die Zeeit des Dreißigjäahrigen Krieges zurückprojezieren durtfe DIies
sSCe1 ungeschichtliches Denken, ennn O würde bedeuten, eine spatere Stufe
der Erkenntnis auf Früheres übertragen un: dies verbiete sich VO selbst.
Diese These IT insotern richtig, als die Toleranzidee tatsächlich eine Idee
der Aufklärung 1st. |DITG aufgeklärten Fürsten uüubten Toleranz, ja Ss1e verord-

Ss1e 9 WwI1E CS 1787 Kalser Josef E in ÖOsterreich ET Per Patent
erheß Toleranz gegenüber den Augsburgischen und helvetischen Relig1-
ons-Verwandten un gegenüber den nıcht-unierten Griechen, den (Ir-
thodoxen. Ihnen wurde allenthalben ein ihrer Religion gemaßes Privat-
Exercitium gestattet. Dagegen sollte die katholische Religion allein den Vortr-
ZUg des öffentlichen Religions-Exercitiums genießben.

Der Öösterreichische Katlser SPTZTC sich damıit ber die Bestimmun-
CI des Westfälischen Friedens hinweg, indem auch die tthodoxıie, die
1im Westfälischen Frieden keine Erwähnung fand, in das Toleranzpatent mit
einbezog. Reichsrechtlich, auch dies wurde gestern deutlich, galt der Friede
Nur für Katholiken und die Augsburgischen Religionsverwandten. Alle —

deren VOomnN dem Frieden „gänzlich ausgeschlossen‘““. IIen Katholiken
un! den Augsburgischen Religionsverwandten hingegen wurde auf das
Normaljahr 1624 bezogen ausdrücklich eine devotio domestica 1im jeweils
anders konfessionell-geprägten Territoritum zugebilligt. L J)aran konnte Josef 1}
anknüpfen und dieses Prinzıip auch auf die tthodoxie ausdehnen.

Interessant ist L11U) sehen, W4S seine Gründe für den Erlaß des ole-
ranz-Patentes Kr Sal ausdrücklich, daß Gewissenszwang schädlich
sel, aber stellt ein Toleranz-Patent die Lösung dar” IIIie Geschichte liefert
ein krasses eispiel, auf das gestern auch kurz verwiesen wurde. Das als
Derp etuel ef ırrevocable eWw1g un unwiderruflich eingestufte dikt VON

Vortrag anläßlich der Jahrestagung des VEIGT VO bis Aprıl 1998 Münster.
Für die Drucklegung wurde der Vortrag überar beitet un! Anmerkungen erweitert.
Zum folgenden vgl Heinrich Scholler, Die Freiheit des Gewlssens, Berlin 1958
(Schriften zum Öffentlichen Recht 2 > 51 ff unı (J)skar Sakrausky, Toleranz gestern
und heute in Österreich, in ewlssen un! Freiheit (1981) 58-606, dort ein
Faksımile der ersten Seite des Toleranzpatents.
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Nantes (1 598) wurde annn doch 1685 widerrufen, un dieser Wıderruftf atte
einschneidende Folgen fuüur die Entwicklung Frankreichs Damit sind WIr
einer wichtigen Nahtstelle angekommen; ennn der eigentliche Beweggrund
für Josef B3 das Toleranz-Patent erlassen, 1Sst tatsächlich die Situation in
Frankreich, wI1e s1e sich ach dem Wıderruft des Kdiktes ergeben hatte Die
Kameralwissenschaftler des Öösterreichischen Kalsers hatten mMIit spitzer Fe-
der errechnet, welch gewaltiger chaden CS für die Volkswirtschaft Frank-
reichs bedeutet hatte, daß die Hugenotten vertrieben worden hne
die Toleranz, vertraute Josef seiner Mutter Marıa Theresia al werden
nicht mehr Seelen9 aber nutzlıche und notwendige Körper gehen
verloren. Es gehe deshalb niıcht al  ‘9 1Ur des Seelenheils „vortreffliche
Arbeiter un! gute Untertanen während der Zeeit ihres Lebens‘“‘ vertreiben
un! sich dadurch aller Vorteile“‘ berauben, :.die iInNnan VO ihnen Z1e-
hen vermöchte‘‘. Toleranz wird gegenüber den Niıicht-Katholiken wirt-
schaftlicher Vorteile erlassen und gewährt. Toleranz ist daher, ahnliche
hat C Goethe einmal DESALT, HT: die Zwillingsschwester der Intoleranz,
erdings MIt nicht schlimmen Folgen WwIeE VO dieser ausgehen kann.
Toleranz, wıill 6cS5 scheinen, ist daher auch keine erstrebenswerte Tugend;
S$1e ist eine Scheintugend. S1e wird in der and der Fürsten einer MAanı-
pulatıven Manoövtiermasse, die Menschen, die VO ihr betroffen werden,
ZWArTr Erleichterung verschafft, we1l offene Verfolgung un! unverhüllter
Gewissenszwang aufhören können, aber s1e verleiht doch keine Rechtssi-
cherheit. Kıne veränderte Situation kann den, der Toleranz gewährt hat,
auch wieder umstimmen. Vollends annn eın Nachfolger S1e Zzutrüuckziehen.
Eine Art Toleranz 1st CS ja ;ohl auch, WAaS der Westfälische Frieden für
einige gebracht hat; sS1e wurden geduldet, lebten aber weiterhin in Unsicher-
heit, wIEe das Beispiel der Salzburger Emigranten hinlänglich ze1igt.

Was aber müuüßte die Stelle der Toleranz treten” ıbt AS überhaupt
detre Modelle, andere Muster”
I1 Die Wittenberger und die Wiedertäufer
Man könnte ja 7B be1 Martın Luther ansetfzen. Der französische Jesuit
Joseph Lecler hat schon MO jer Jahrzehnten in seinem ogroßen Werk ber
die Geschichte der Religionsfreiheit festgestellt, das Wort „Gewissens-
freiheit‘‘ in Luthers Zeit ein „ HCUC Ausdruck‘“‘ war2. Luther hatte Ja in
Worms 1521 VOT K alser und Reich in seiner Antwort, ob er widerrufen

Joseph Lecier. Geschichte der Reli g1onsfreiheit im Zeitalter der Reformation,
Stuttgart 1965, DAR
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wolle der nicht, „Ohne alle Hörner‘‘ (: Hinterhalt) un hne Zähne (:
Spitzen)

„„Wenn ich nıcht HtrC. Zeugnis der chrift oder klare Vernunftgründe über-
wunden werde } bın iıch durch die Stellen der Heiuigen chrıift, die ich g

geführt habe, überwunden in meinem (Jewlissen un! gefangen in (sottes Wort
er kannn un wıll ich nıchts widerrufen, we1l wıder das (Gsewlssen LWAaSs

weder sicher noch heilsam SE
Zwe1li Jahre spater findet LA  @ in Luthers chriıft „Von weltlicher Obrig-

keıt, Ww1Ee welt mMan hier Gehorsam schuldig se1  I emerkenswerte Satze
„Weıil denn inem jeglichen auf seinem (Gewlssen hegt, wI1ie glaubt Oder
nıcht glaubt, un! damıt der weltlichen Gewalt kein Abbruch geschieht, soll S1e
uch Zzufrieden se1in und ıhres Ings warten un:! lassen glauben oder > W1E
111411l kann un: will, un! nı1ıemand mit eCW: dringen. Denn 1st eın frei Werk

den Glauben, dazu nıemand kann zwingen. Ja, 1st ein göttlıcer
Geist, geschweige denn, außerliche ewalt sollt erzwingen un! schaffen‘‘4.
Solche Satze klingen cechr verheilsungsvoll, allein die lutherischen heo-

logen, allen Luthers Freund pp Melanchthon, hielten sich nıcht
diese Verlautbarungen. Als 1531 im Amt Hausbreitenbach der hes-

sisch-thüringischen Grenze Täufer gefangengenomrnen wurden, einem
Gebilet, das jährlıch im Wechsel zwischen Hessen un! Kursachsen verwaltet
wurde, da en sich die Unterschiede sehr schnell erkennen. er hessische
Landgraf Philipp wollte des Glaubens Wıllen keine Hinrichtung VOL-

nehmen. Man musse annn ja auch die Juden, die Christus höchsten blas-
phemiteren, w1Ie einmal schrieb, hinrichten. IJas aber widerstrebte ihm,
daß Gr CS in seinem Testament testhielt, daß auch seine ne sich ATC$H:  ; der-
artiıgen trafen fernhalten sollten. I dIIie Kursachsen aber hatten ein Gutach-
ten aus Wittenberg in Händen, das die Todesstrafe otrderte Zwwischen be1-
den Territorien wurde ein Kompromiß ausgehandelt. Die Gruppe der DC-
fangenen Täuter wurde geteilt. 1IIie einen wurden ach Hessen geschickt
un sofort freigelassen, die anderen, weniger Glücklichen, wurden VO den
Kursachsen sofort hingerichtet. Grundlage WAar das Wıedertäufermandat des
Reichstags VO  — Speyer

1536 gab CS wieder Gelegenheit für die Wittenberger, siıch gutachterlich
aubern, we1l in Hessen Täufer gefangengenommen wurden, und der

Landgraf Phulipp in Straßburg, En Augsburg un Wittenberg Gutachten

In dieser Form Zitlert be1 Walther VO:  3 Loewenich, Martın ] uther Der Mannn unı das
Werk, Muünchen 1982, 185

I, 264
Zum („anzen vgl Erich Geldbach, Der LWA4S andere Melanchthon. Unzeitgemäße
Anmerkungen ZU Melanchthon-Jahr, 1n SA (1 )98), 1023
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einholen ließ, Ww1E PNNAN verfahren se1 [)as Wittenberger Csutachten fiel
härtesten AU.  N

EKs unterschied zweflerle1 Artikel der Wiedertäufer, besser YESART Zwe1
Arten oder Z7wel Gruppen VO Vergehen. e eine bezieht siıch auf Verge-
hen die Obrigkeit, die andere Art betrifft relig1öse Inhalte:

„Nun en die Wiedertäufer 7zwelerle1 Artikel, etlıche elangen in Sonderheit
das auliserlic. eiblich Regiment, als na:  C daß S1e ten, Christen sollten das
Amt nıcht aben, welches das chwert u.  I Item Christen sollten keine C)B-
igkeit aben, ohne alleın die [dDiener des Evangeliums, Item Christen sollten
nıcht schwören, Item ( hristen sollten nıcht E1gentum en Item Christen
können ihre ehelichen eıber verlassen, S1e nıcht wollen die Wiedertaufe
nehmen. Diese un! dergleichen Artikel findet MNan gemeiniglich be1 allen Wıe-
dertäufern. Nun ı offensichtlich, daß diese Artıkel unmıittelbar ine Zerstörung
sind des außerlichen leiblichen Regiments, Obrigkeit, 1dp  C  9 Eıgentum der
Güter, Ehestands eic Denn diese Artıkel un! Lehren gemenn gelten soll-
ten, welche Zerstörung, ord un: Raub würde daraus folgen?

Darum 1st ohne Zweifel die Obrigkeıt schuldig, diese Artikel als ufrühre-
risch abzuwehren, un!: S1E soll die Halsstarrıgen, selen Wıiedertäufer Oder
dere, welche solche Artikel, einen oder mehrere, ten, mit leiblicher ECW:
und nach Gelegenhe1 der Umstände uch mMit dem chwert strafen. Denn diese
Artikel sind nıcht alleiın geistliche Sachen, sondern sind unmıittelbar un! sich
selbst ine Öffentliche Zerstörung des leiblichen Regiments‘®,
Diese Artikel der Wiedertäufer stimmen ach Meinung der Wiıttenberger

mit der Lehre der chrift nicht übere1n, weshalb für die Theologen keinen
Zweifel geben kann, daß die Obrigkeit I sich selbst schuldig iSst, solche
falschen Lehren auch MIt Gewalt abzuwehren. Dagegen darf i1L1AN eben
niıcht einwenden, daß die Obrigkeit niemandem den Glauben geben un
infolgedessen auch niemand des Glaubens Wıllen strafen könne. I die
Strafe gründet sich ja darauf, i1er ethische Fragen ZuUuUr Disposition STE-

hen  ‘9 die einen Staat ach Meinung der Wiıttenberger Theologen rulinieren
oder bei entsprechend richtigem Verhalten aufrecht erhalten können. Folgt
Inan der wiedertäuferischen Ethik annn wird der Staat ruiniert, weshalb die
Obrigkeit auf den Plan gerufen 1St, diesem Übelstand wehren.

Die Zzweilite Art der wiedertäufterischen Artikel betrifft geistliche inge:
Z anderen en die Wıedertäufer Artikel, die geistliche Sachen belangen,
WIE die Kindertaufe, Erbsünde, Erleuchtung außer un! wıder (sottes Wort.
che, WIE die Münster, en uch vorgegeben, Christus habe seinen Leib
nıcht VO:  - Marıa Leib IIN Ltem,; daß keine Vergebung Nal ach der EOC:-
sunde PE Von olchen geistlichen Artıkeln 1st das uch TISCTE Antwort: Wıe
die weltliche rigkeit schuldig ISt, Öffentliche Gotteslästerung, Jasphemie und
Periuria wehren und strafen, also 1st S1e uch schuldig, ffentliche falsche
ehre, untrechten Gottesdienst und Ketzereien in eigenen (Gsebileten un:! Per-

5 6-15; hler:
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Ol  9 darüber S1e gebleten hat, wehren un! strafen. Und dieses geble-
tet (sott 1mM anderen ebot, da spricht: Wer (sottes Namen nicht die Ehre
o1bt, der soll nıcht ungestraft leiıben Jedermann ist schuldig nach seinem anı
unı Amt, Gotteslästerung verhüten un! wehren. Und Kraft dieses (ze-
botes en Fursten unı Obrigkeiten Macht und Befehl, untrechten (sottes-
dienst abzutun. Und dagegen rechte PE un: rechten Gottesdienst aufzurich-
ten, also uch Ss1€e dieses ebot, Ööffentliıche falsche Lehre wehren un!
die Halsstarrıgen strafen. Dazu dient uch der ext Levit DE ‚Wer (Jott 1A-
SICFE: der soll getotet werden“““/.
DIie Wiıderlegung der Irrtumer der Wiedertäufer geschieht durch das

Aufzeigen der Konsequenzen. Wenn 1L 7B Kinder niıcht mehr taufen
würde, folgt daraus eine Zerrüttung des christlichen (G(emeinwesens, das annn
schließlich auf ein Ööffentliches heidnisches Wesen hinauslauten wuürde. Daher
1st die Kindertaufe begründet, daß die Wiedertäufer keinen tund
haben, S1e umzustoßen. Im einzelnen ist jetzt nicht darauf weilter einzugehen.
111 oger ams in Neu-England
I )Jas Fazıt der Diskussion in der Reformationszeit kann man WIE folgt ”Z1e-
hen Bestimmte Umstände, 7B die Unruhen in Wittenberg die
Zwickauer Propheten un Karlstadt 152 annn aber auch der Bauernkrieg
un! Thomas untzer und die Vorfälle in unster 53536 haben die \X/1E-
tenberger Reformatoren eine Haltung einnehmen lassen, die die Sätze :
thers Z Gewissensfreiheit in Vergessenheit geraten leßen Seine Sicht VO

1520 un! +527 hat daher auch e1im Westfälischen Frieden keine olle mehr
gespielt. S1e war aber dennoch 1im Zusammenhang des Dreißigjährigen
Krieges reflektiert worden, un AAA ZAT: we1lt ab VO Geschehen im fernen
Neu-England, das gerade EersSt selit 629/30 besiedelt wurde. KEıner hatte im
puritanischen Establishment Neu-Englands kuriose Ideen Kr melinte z.B..
daß das Land, W4S die Engländer bestedelten, nicht dem englischen König
als ehnsherren gehötre, sondern den Ureinwohnern. Kr wurde ob solcher
een vertrieben und überlebte den Wınter 1536 NUur durch die
ılfe der Indianer, für die CF eintrat. 1)ann kaufte n ihnen per Vertrag Land
ab un! gründete eine CC Kolonie. die den Namen Rhode Island erhielt
un deren Hauptstadt Providence NAannte Mıt dem Namen wollte ZU)|

Ausdruck bringen, daß g Nur durch die Vorsehung (sottes den Wınter
überlebt hatte un: annn die Kolonte gründen konnte.

I] dieser Abweichler un Kolonist WAar oger Wıllıams(Als
einige Flüchtlinge Aaus England in se1ine Proviınz kamen, die als Baptisten

ihres Glaubens geflohen schloß Pr sich ihnen un! half, die
baptistische Gemeinde auf amerikanischem Boden, die First Baptist

Ebd. 11



DE FE  TEICHKEITTITSRBETFEVANZ DE RE  HE

Church of Providence, gründen Wılliams blieb jedoch nicht Baptist. Kr
schlo[ß3 sich spater der radikalen, den Quäkern verwandten spiritualistischen
ruppe der DcCkEr (: Sucher) Se1in bleibendes Verdienst 1St CS jedoch,
die Cu«c Kolonte auf der Grundlage der Gewissensfreiheit aufgebaut
haben, die in der Verfassung als ein Rechtsanspruch verankert WAL. In
Rhode Island beginnt mMitten 1m Dreißigjährigen Krieg ein Experiment, das
Religionszwang der Religionsfreiheit verbannte. In der Charta der
Kolonte he1ißt

„Keine Person innerhalb der benannten Kolonie soll irgendeiner eit hier-
nach 1n irgendeiner Weise belästigt, bestraft, mMit Redeverbot €Cgt oder On

irgendwie 1n rage gestellt werden aAaus Gründen der Unterschiede in Fragen der
Religion, die nıcht den zivilen Frieden der besagten Kolonie bedrohen. Alle un!
jede Person oder Personen sollen vielmehr jeder eit hiernach frei und voll-
kommen iıhrem eigenen r{te un ihrem eigenen (Gewilssen 1in Fragen der reli-
xÖösen Überzeugung folgen“®
Miıt dem Anführer der Puritaner in Neu-England, John Cotton, kreuzte

Roger ilıams lıiterariısch die Klinge In einer chrift aßt in einem Zwie-
gespräch die allegorischen Personen der Wahrheit un! des Friedens auftre-
ten, die ber die Verfolgung ein Streitgespräch führen un! dem Ergebnis
kommen, daß Gewissenskonflikte keine Verfolgungen statthaben
dürfen. In dieser chrift hatte Wılliams auch Yanz erstaunlich moderne The-
seCcn VetTfrefen:

„Alle zivilen Staaten mit ıhren Beamten der Justiz, in ıhren Verfassungen und in
iıhren Verw:  gen sind wesentlich zıvil un! er keine Rıchter, (souverneure
oder Verteidiger des geistlichen Standes oder christlichen Gottesdienstes. LEs 1sSt der Wılle un! CI Gottes, daß (selt dem Kommen selines Sohnes, des
Herrn Jesus) die heidnischsten, jüdischen, türkıschen oder antıchristlichen (7e-
wlissen oder Anbetungsweisen in allen Natiıonen oder Ländern zugelassen WCIL-
den sollten. Und S1e soll 11UT mit dem chwert gefochten werden, das e1In-
z1g 1n Seelenangelegenheiten ahıg ist erobern, namlıc. dem Schwert des (e1-
STES Gottes, des Wortes (sottes. Gott verlangt nıcht eine Uniformität der Reli-
o10n, die durch Gesetze beschlossen un! die urc den z1ivilen Staat C  ‚WU.:  nwıird. Solche CIZWUNSCHNC Uniformität bietet früher oder spater die 210 ele-
enheit für einen Bürgerkrieg, der Gewıissensverfolgung Oder der VerfolgungJesu Christi 1n seinen Dienern, un! endet iın der Vernichtung VO  . Millıonen VO'
Seelen. ...} KEıne CIZWUNGCNE Unıformität der Religion in einer Natıon oder
einem zivilen Staat verwechselt das Zuvıle und das elıg1öse, verkehrt die Prinzi-
pıen des Christentums un: der Zauvılıtät un! verneint, daß Jesus Christus im
Fleisch gekommen 1st Die Zulassung anderer Gewissen und anderer (s0t-
tesdienstformen als die ein Staat bekennt kann einz1g ema.) dem Wıllen
Gottes) einen wirklıchen un! dauerhaften Frieden SiCHeEIN.|. : .| er Sapc ICh.daß, WeNnn man ine Person, Jude Oder eide, belästigt, we1l S1e entweder einen

Zitiert be1 Edwin („austad, Relig10us Hiıstory of America, New ork 1974,
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Glauben ekennt oder we1l S1E. einen relıg1ösen Oder geistlichen Gottesdienst
praktiziert, dann el dies nıchts anderes, als Ss1e verfolgen, un ine solche
Person (wıe immer ihre Lehre oder ihre Praxis und ob S1e. wahr Oder SC 1St)
erleidet Verfolgung des (Jewlssens Willen‘“”
Weiıter he1ißt CS un! i1er zeigt sich se1ine Auffassung VO der Kırche

deutlich:
; Die C oder Gemeinschaft der Anbeter (ob wahr oder falsch) ist wI1e ine
Arztekammer 1in einer Stadt oder INe Korporatlion, WI1E ine Gesellschaft oder
WwI1e die Ostindienkompanie oder Turkei-Kaufleute oder irgendeine andere (5€-
sellschaft oder Kompanıe in London Solche Kompanıen können ihre eigenen
Gerichtsbarkeiten alten, ıhre eigenen Protokolle führen, MVısputationen VCI-
anstalten oder uch 1in den Angelegenheiten, dıe ihre Gesellschaft betreffen, ab-
weichende Meınungen haben, auseinandergehen, sıch in Fraktionen telen, sich
\{3ST: Gericht verklagen, ja vo. auseinanderfallen und siıch in e1ile oder in nıchts
auflösen, un trotzdem bleibt der Friede der unangetastet un wıird davon
1n keinster Weilise berührt, we1l das Wesen un das Sein der taı un das Wohl-
se1n un:! der Friede der Stadt wesentlich verschieden sind VO diesen partiıkula-
LCIL Gesellschaften Die Stadtgerichte, die staädtischen (sesetze und die trafen
siınd VO  . denen der Gesellschaften Sallz verschlieden. Dıie Ta WAar VOL ihnen,
un: die tas wird immer noch bestehen, auch WE eine solche Korporatiıon
Oder Gesellschaft nıcht mehr besteht Es könnte Jesus Christus nıcht gefallen,
VO dem zıivilen Arm Gebrauch machen, ıhm 1n seinem geistlichen eiIc
beizustehen. Alle ‚Jaw: magistrates‘ Z rechtmäßige Obrigkeit] 1n der
Welt, sowchl VOT dem Kommen Jesu Christ1i als uch seither, sind Nur Derivate
un! Agenten, die Ww1e ugen oder 2anN! eingespannt sind un! dem Wohl des
(„anzen dienen sollen. er können S1e nıcht mehr C beanspruchen, als
ihnen fundamental zusteht, un! diese FC oder Autorität 1St nıcht el1910s
oder hrıstlıch, sondern natürlıch, menschlıc und Z1V11. Und er 1St wahr:

Kın heidnischer oder antıchristlicher Kapıtan INa ebenso geschickt das
Schiff dem 4ien führen, WwI1e eın christlicher Kapıtan in der Welt, und
kann diese Arbeit mi1t ben solcher Sicherheit un Geschwindigkeit vollführen.
Beide ber en keine 4C über die Seelen un Gewissen der Passaglere
oder der Schiffsbesatzungen, dıe iıhnen unterstehen, obwohl S1e mit S die
Arbeit der einen beaufsichtigen un! über das zivıile Benehmen aller auf dem
Schiff wachen haben“‘‘10
Es geht be1 ıllıams nicht eine Trennung VON Staat un Kirche, wIie

Inan oberflächlic melnen könnte, Er geht aber eine Trennung des Zv1-
len und des Kirchlichen der och allgemeiner, we1l 27 in seine Überlegun-
DCH auch Juden un Tuüurken MiIt einbezieht, des Relig1ösen. Kın Christ annn
durchaus (souverneur der Kolonie se1in, aber hat nıcht die Aufgabe, die
Burger der K< olontie einer bestimmten Art und Weiise des christlichen
der auch des anders relıg1ösen CGottesdienstes zwingen. Der christliche

Koger Wiılllams The Bloody Tenet oft Persecution for ( ause of Conscience, London
1644, 104
Ebd
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Kapıtan vertrichtet seine Arbeit ach den gleichen Regeln W1Ee ein nicht-
christlicher apıtan. Dasselbe gilt für den metaphorischen Kapıtan eines
Gemeinwesens. Allerdings hat der christliche Kapıtan andere Perspektiven:
Kr wl durch se1in TIun (sott verherrlichen, führt deshalb einen 59  hıimmlıi-
schen Wandel“‘ VOrE Gott un den Menschen, daß „der Faden der Navı-
gation, der sowohl V einem gläubigen als auch einem nicht-gläubigen
Kapıtan gleichermalen SESPONNECN wird, dennoch be1 dem christlichen Ka
pıtan vergoldet wird, we1l in allen Dingen des Christentums heilig IS  c
1ıllıams betont aber sofort, daß der christliche Kapıtan keine orößere
Macht ber die Seelen un Gewlssen der Matrosen un Passaglere besitzt
als der „antichristliche K.apıtan'“. DIe Seelen sind ausschließlich durch das
„zweischnelidige chwert des Geistes, des Wortes Gottes‘‘ erreichen,
niıcht aber durch außere Macht unterwerfen11.

[Diese andere Sicht der Sache wurde dargelegt auf dem Hıntergrund des
in Kuropa tobenden Dreibigjährigen Krieges. Wılliams hat die „‚Millıonen
Seelen‘‘ VOT Augen, die relig1öser Fragen bzw. ihres Gewtissens wıil-
len den Tod in dem schrecklichen Gemetzel auf dem Kontinent erleiden
mussen. Kıs kann daher auch mit Fug un Recht behauptet werden, daß bei
Abschluß des Westfälischen Friedens andere Möglichkeiten theoretisch
vorgetr agen un: in die koloniale Prax1is umgesetzt worden 9 als das,
WAasSs auf dem europäischen Kontinent in der politischen Praxıis mit dem
Friedensschluß ZUrr Anwendung kam

Religionsfreiheit als Menschenrecht un: die Folgen
Den Weg, den ıllıams vorwies, sind annn die Vereinigten Staaten ach
heftigen inneren Auseinandersetzungen EKs können hier 1Ur
sammenfassende Thesen V0fgetf agen werden. Die amert1ikaniısche Revolu-
tion eroffnete den Kirchen insgesamt eCu«c Möglichkeiten, die ErSt im 19
Jahrhundert voll ZU Tragen kamen. Während der Jahre zwischen 1760 un
800 WAar nıcht abzusehen, in welcher Art un Weise die Relig1ion in der

Republik eine olle spielen wuüurde. Was sich aber in dieser Zeit her-
ausschälte, bestimmte fortan den Gang der Kirchengeschichte Amertikas.
Vor allem ist dies folgenden Faktoren ftestzumachen:

DIie feste Verankerung un die weitestgehende Akzeptanz der Idee
der Religionsfreiheit.
DIie damıit einher gehende Praxis der Trennung VO  3 Staat un! Kırche.
Die Idee die Kırchen nicht abhängig sein sollten VOIN Öffentlichen
Geldern sondern VO  3 freiwilligen (aben und Spenden ihrer itglieder.

11 Ebd. 221
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Der damıt verknüpfte („edanke, al die Mitgliedschaft 1 einer Kir-
che freiwillig sein sollte.
Als Konsequenz AUuS den vorigen Punkten der Denominationalismus.
Schließlich auch Cie Beziehung VO Christentum un Patrio-
t1SmMus in dem Sinn, daß die amerikanische Natıon eine göttlich ZC-
wollte Sendung (Mission, maniıfest eSLINY in der Welt rfüllen hat

Zum ersten Punkt |DITS Kxperimente in den Kolonien Rhode Island,
aber auch Pennsylvanien un Maryland zukunftsweisend. Als die
anglikanische Kıiırche infolge der Revolution in Virginia 7zusammenbrach und
ihre olle nicht mehr spielen konnte, dachte [an ernsthaft daran, alle
christlichen Kıirchen als Öffentliche Kirchen etablieren. Dagegen aber
erhob der junge Jurist ames Madıison im „House of Burgesses””, dem Par-
lament, heftigen Widerstand. Kr Wr beeinflußt e einem baptistischen
Altesten, dem Laienprediger John Leland, un kämpfte für eine andere Auf-
fassung, die sich schließlich in der Vırginia Declaration of Rzghts durch-
SPTZIE ])as WAar eine Sensation, we1l in Virginia die Restriktionen, die für die
Dissenters galten, besonders etrikt bis 1775 eingehalten worden Als
aber die Bundesverfassung 787 ratifiziert WAar un als ler a  tC spater,
1791 ein talog der Menschenrechte, die .sogenarmten Ten Amendments,
angefügt wurden, Wr die K Republik ein Land in dem CS WwIE nır-
gend auf der Welt für alle Menschen Religionsfreiheit gab, 7zum1indest auf
dem Papiter. Zxwar unterlagen die römischen Katholiken och gewissen
rechtliıchen Begrenzungen, doch in keinem anderen protestantischen and

S1e fre1 WwIEe hler.
Z um Verhältnis VO Staat un Kirche: In der Verfassung selbst

kommt die Religion Nur in Art VOT, CS he1ßt, 7ADER Erlangung eines
Öffentlichen Amtes keine religi0ous PER ausschlaggebend se1n dürten. Ab-
schreckendes eispiel war England, solche Tests bis welt in das 19
Jahrhundert die Regel un inan dadurch sowochl die römischen
Katholiken als auch die Dissenters aus den Unwversitäten und höheren Am-
tern fernhalten konnte. Rıchtungsweisend, ja geradezu revolutionäar WAar
daher der Zusatz D: Verfassung. Adressat dieser Verfassungsnorm ist
der Kongreß, also die Legislative auf der Bundesebene. Dieser Gesetzgeber
darf kein Gesetz erlassen,. das eine Religion der Kirche einer etablierten
Religion erklärt der das die freie Religionsausübung verbietet. In diesen
wenigen Worten witrd eine lange Tradition des Verhältnisses VO Kıirche un
Staat prinzipiell einem definitiven nde gebracht. Der Staat darf keine
einzelne Religion durch esetze begünstigen un! SCNAUSO wen1g die tre1-
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heit der Religionsausübung unterbinden. 1er drückt sıch eine He Staats-
philosophie AUS, die genuln treikirchlich ist

Der Staat verzichtet auf bestimmte hoheitliche Aufgaben. Religion
ist nicht e1l seiner Pflicht.
Religion wirdc dadurch auch nıcht manipulierbar, politische jele
D erreichen der durchzusetzen. Religion wird freigesetzt.
Dıie Religion ihrerseits erhäalt keine Gelegenheit, den Staat manı-
pulieren un: ihren Zıelen unterzuordnen.
Die Religion verschwindet damıit aber nicht Aaus der OÖffentlichkeit,
sondern wird im egentel 1e| sichtbarer als JE
Miıt der arantıe der freien Religionsausübung geht einher, Reli-
ox10N nicht uniform, sondern plurıform auftritt.

Damlit sind eigentlich auch die Punkte un näherhin erklärt, also
die Kirchen nıcht VO  3 Öffentlichen Geldern abhäng1g se1in sollten un! daß
die Mitgliedschaft in einer Kirche freiwillig se1in habe

Zum Punkt er Denominationalismus beinhaltet eine weitgehende
Ekklesiologie. Kr widerspricht der römisch-katholischen Doktrin un! auch
den Lehren der obrigkeitlichen Reformationskirchen, daß Ur S1e selbst die
wahre 50 repräsentieren un die Einwohner eines Landes dieser
einen Kirche gehören mussen. Anders beinhaltet die "Theorie des
Denominationalismus eine inklusive Ekklesiologie, keiner Kirche
das Recht abgesprochen wird, ein 'Teıil der Kırche Jesu Christi se1in un

1Ur alle Kıirchen USaAMMENSCNOMM die eine universale Kirche Chri1-
st1 darstellen. Eindrücklic hat dies John esley formuliert:

„Aber VO  - wahren Christen, gleich welcher Denomination, wıll ich nıcht unter-
chieden werden. L st und fürchtest du (sott”? Das ist genug! Ich reiche
dir die rechte and der Gemeinschaft‘‘ .„But from real Christians, of whatever
denominations, earnestly desire NOT be distinguished at all.[ Dost thou
love and ear (G0d” It 15 enough! o1ve thee the right hand of fellowship‘]!2
Der Denominationalismus ist SOMIt nıchts anderes als die Kehrseite des

disestablishment.
Freikirchen und Öffentlichkeitsrelevanz in eutschland

Lassen Sie mich abschließend och einiges in unserem Lande kommentie-
I  =) Gerade wenn Imnan sich VOTr Augen hält, daß C niıcht eine Unitor-
mität der Religion geht, ist die rage heutzutage dringend, ob einer
Sektenhysterie kommen muß Ks aßt siıch nicht verleugnen, in

{ In iner Predigt: John Wesley, {die Lehrpredigten, hg. im Auftrag des Europäischen
Rates der Evangelisch-methodistischen Kıirche, Stuttgart 1986, 749 ff



ERICH

Deutschland, nıcht zuletzt durch die Massenmedien> eine wahre
Jagd auf Sektenmitglieder eingesetzt hat. [ )as Mobbing ist auch gegenüber
Angehörigen VO Freikirchen 1e] weliter verbreitet als INa annehmen sollte.
Ks ist aber eine Tatsache, da Nanl in der Offentlichkeit und bis weilit in die
Reihen der Pfarrerschaft wen1g Bereitschaft erkennen kann, wischen Kır-
cChen; Freikirchen und Sekten unterscheiden. IBDIG Arbeitsgemeinschaft
Christlicher <irchen sah sich daher veranlaßt, in Verlautbarungen darzule-
DCN, daß solche Unterschiede 1bt, die 1NAan auch in der Offentlichkeit
beachten sollte IDIies wurde insbesondere auch gegenüber den Vertretern
der Massenmedien betont. Andererse1its aber sah sich der Bundestag heraus-
gefordert, eine Enquete-Kommission 1ns Leben rufen, die sich mit den
„SOgeNaNNTEN Sekten un Psychogruppen“ auseinandergesetzt hat un in
der vergange NCl Legislaturperiode ihren Abschlußbericht vorlegte!5. Diese
organge können Freikirchlicher nicht unberührt lassen un:! sollten daher
aufmerksam beobachtet werden.

Wichtiger aber als die Beobachtung ist die unmittelbare Partiziıpation. 1 )as
würde auf die eben angeschnittene rage bezogen bedeuten, sich das
Problem stellt, WwI1IE Freikirchler MIt ungewöhnlichen relig1ösen Bewe-

der Sondergemeinschaften umgehen. Es annn g2.1‘ keine Frage sein,
mMan sich mMIt den Bewegungen auseinandersetzen und imnan klaren

Grenzziehungen zwischen den Kıirchen und Freikirchen auf der einen Seite
un den Sondergemeinschaften auf der anderen Seite kommen muß ESs ist
Pflicht; daß WIr unseren KXirchen un! Gemeinden ber die 1e1e un Me-
thoden der Sondergemeinschaften aufklären, damit die Gemeindeglieder
möglıchst immun der tesistent die Werbemethoden der Reli-
xonen un:! Sondergemeinschaften Sind. Um wichtiger ist aber die Frage,
wIE dies geschieht. Wenn imnan sich die freikirchliche "Iradition ein wenig VOT

Augen hält und die universalen Menschenrechte beachtet, annn als
unumgänglich scheinen, dalß iNan einen klaren Trennungsstrich 7wischen den
Gemeindegliedern als loyalen Staatsbürgern einerseits unı als loyalen Christen
andererselts ziehen mul , also das 1vıile und das Relig1öse trennt.

Als loyale Staatsbürger haben WIr die Pflicht dafür einzutreten,
selbst u1ls nıcht genehme rel1x10se Gruppierungen das Recht haben, siıch in
der Offentlichkeit außern, Öffentliche (Cottesdienste durchzuführen, für
sich werben un Übertritten aufzufordern. I] ieses Recht iSst in unserer

Verfassung 1im Artikel des Grundgesetzes verbürgt, jeder Bürger

Endbericht der Enquete-Kommission ‚Sogenannte Sekten un! Psychogruppen‘. Neue
relig1öse un ideologische Gemeinschaften un! Psychogruppen in der Bundesrepublik
Deutschland. Zur Sache 5/98,; Bonn 1998
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eigentlich darauf verpflichtet ist, diese Rechte uneingeschränkt allen Men-
schen und relix1ösen Gruppen zukommen lassen, N sSCe1 denn, bestimmte
rupplerungen würden die fuüur alle geltenden esetze verstoßen. In
einem olchen Falle iSt naturlıch das Staatswesen un: die Getichtsbarkeit
herausgefordert, mMIt den ihnen gemäaßen Mitteln einzugreifen, dem
Recht genuge I dies wurde aber SECENAUSO g\lt auf < irtchen un! Freikir-
chen zutreffen, sofern oft untechtmalige Handlungen aufgedeckt werden
wurden. Vor dem Gesetz, das muß nachdrückliıch betont werden, sind alle
Menschen un auch alle relix10sen rupplerungen gleich.

Andererse1its oilt, WIr als loyale Christen einer ichtweise verpflichtet
sind, die u1nls u.U die Notwendigkeit auferlegt, u1nls gegenüber bestimmten
relix10sen Gruppilerungen abzugrenzen un dies in aller Deutlichkeit darzu-
legen. Diese beiden ] intıen dürfen nicht verwischt werden, we1l MNan

staatlichen Urganen die Möglichkeıit zuspielen würde, 7zwischen „guten‘ und
„schlechten‘‘ Religionen unterscheiden. Inhaltlıch dürfen aber die Staats-
OISanc der auch die Gerichtsbarkeit keine Entscheidungen fallen Die in-
haltlıche Ausgestaltung der relig1ösen Lehre un des reliıx1ösen Lebens muß
Sanz eindeutig be1 den Religionsgemeinschaften selbst verbleiben Sonst
ware der Wıllkür Tur und Tor geöffnet.

Von daher ist natüurliıch auch hinter die Kinsetzung einer Enquete-Kom-
mission durch den Bundestages ein Fragezeichen setzen. Bedarf einer
Kommıiss1on der höchsten deutschen Volksvertretung, die siıch mM1t Fragen
der Religion auseinandersetzt und dies auch och dadurch CUutL, daß S1e das
Reizwort . Jekte: aufnımmt, auch wenn s1e CS durch das Wort „sogenannt“
modifiziert”? DIe Kommı1isst1on ist annn 1m Verlaufe ihrer Eroörterungen auch

dem Ergebnis gekommen, daß die Verwendung des Begriffs Sekte sehr
problematisch ist: Ar den staatlıchen Gebrauch ist nıcht geelsnNet weıl

stark negatIV vorbelastet ist14
Be1 der Arbeit der Enquete-Kommission WAar auffallig, daß dektenexper-

ten der beiden oroßen Kirchen die Arbeit der Kommıtission jeweils vorbe-
reitet un nachbereitet haben, daß die Kirchen in Gestalt ihrer 35  dek-
tenexperten“ einen nachhaltig ogroßen 1n auf den Gang der Überlegun-
SCH der Kommtisston SA haben Außerdem wAar die Zusammenset-
zZung der Komm(tisstion nıcht Yanz einsichtig. Warum hat INa bestimmte
Personen als „ Experten“ berufen un! ist /} ein einziger re1-
kirchler JE aufgefordert worden, die besondere Sicht der Freikirchen in die-
ST rage Gehör bringen”? ] Dies ist aber auch eine unmıittelbare rage

Ebd. 22 vgl. uch 304, empfohlen w ird, daß in Verlautbarungen staatlicher
Stellen der Begriff ‚dekte‘ zukünftg vermieden werden sollte.



die Freikirchen selbst. Warum haben s1e siıch eigentlich nıe geaußert?
Warum Sind S1e nıe auf den PlanS als in der Offentlichkeit be-
kannt wurde, der Bundestag eine solche Kommıission berufen wuürde”
Sehen die Freikirchen keine Aufgaben in der olıtıschen Offentlichkeit?
1bt keine Beıtrage, die Freikirchen Z Wohle der Allgemeinheit
eisten hätten” Hätten s1e sich nicht aufgrund ihrer positiven Beitrage
Menschenrechtsfragen un! ihrer negativen Geschichte als Opfer VO Ver-
folgungen un Diskriminterungen gerade in dieser rage außern müuüssen”

och Zwel anderen Punkten alßt sich ein schwerwiegendes Defizit in
Fragen der Offentlichkeitstelevanz der Freikirchen erkennen. Kınmal ist
die Unbeweglichkeit der Freikirchen in ezug auf ein Zusatzprotokoll
den Maastrichter Vertragen, WAaS insbesondere VO Kirchenrechtlern der
beiden oroßen Kirchen in Deutschland ausgearbeitet worden ist un! W4S

durch eine geschickte t1 nicht uletzt durch Bundeskanzler Kohl
in den Maastrichter Vertrag gelangt ist. Danach ist jetzt festge-

schrieben, daß die unterschiedlichen kirchlichen Tradıtionen, Ww1e S1e sich in
den Ländern der Europäischen Unıi10n (EU) entwickelt haben, respektie-
TCH s1nd. {DIies wirft schwerwiegende Fragen auf, die nicht schr
Land betre{ffen, obwohl 986381 den Verdacht nicht loswerden kann, daß SOl-
che Formulierungen in den Maastrichter Vertrag aufgenommen wurden,
die sprudelnde Quelle der Kirchensteuer nicht versiegen lassen. Was aber
wichtiger ist, sind in diesem Zusammenhang Befürchtungen, die mMan 1m
Bliıck auf andere Länder hegen muß Es legen 7 B Berichte darüber NVOÖT,
daß Menschenrechtsverletzungen in Griechenland niıcht VO Seiten der
Regierung inıtilert werden, sondern selitens der ortthodoxen Kirche. Be1l einer
Erweiterung der E die 7B Polen der die Tschechische Republik umfas-
SC würde, heße sich leicht vorstellen, wIie bestimmte katholische Kreise
Übergriffe auf Gebäude der Besitzstände anderer Kırchen in diesen LAn-
ern mit Blick auf diesen /Zusatz des Maastrichter Vertrages rechtfertigen
könnten. Ks ist also ein cschr gefahrliches ple mit dem Feuer, wWwW245S hier
getrieben wurde. Aus der Verläßlichkeit un! der Rechtssicherheit der Bun-
desrepublik hat INan den Schluß SCZOLCN, daß die Traditionen der andetren
Länder in gleicher Welise respektieren seich: obgleich IMNan 1er andere
Voraussetzungen vorfindet. Warum haben sich die Freikirchen in Gestalt
der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) dieser Frage n1Ee Öf-
fentlich gedußert”?

Eın letzter Bereich: den anzusprechen MIr nicht leicht tallt der aber
gesprochen werden mul;, ist das Problem der Abtreibung. Hıer wird in den
Freikirchen und darüber hinaus in konservativen Kreisen aller Kirchen, WIE
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inan besonders in ;‚Adeas immer wieder nachlesen kann, eine Art ogel-
Strauß-Politik betrieben. Es wıird sehr häufig die These VeCFLLeICN., daß ein
strafrec  ches Verbot einer Abtreibung das Problem lösen wuürde. Damıuit
ist CS aber keineswegs gelöst, sondern die Problematik der Abtreibung wiıird
wieder 1n einen Untergrund verdrängt, der mit der Neuordnung des 218
gerade aufgelöst worden WAfr. Man kann siıch diese These leicht einer
Zahl verdeutlichen. Im Jahre 12 starben 1im Deutschen Reich we1lt ber

Frauen be]1 dem Versuch, eine ılegale Abtreibung vornehmen
lassen. Wenn iMa dieser Zahl och diejenigen Frauen hinzurechnet, die
einen solchen ılegalen KEingriff überlebt haben, SC 1 S  9 daß S1e schwere und
bleibende Verletzungen erlıtten haben se1 C Ss1e mit leichten Verlet-
ZUNGECN davongekommen sind, un! WenNnn dazu och solche gerechnet WEeTr-

den, be]i denen der Eingriff „gelungen‘““ WAar un schließlich zusatzlıch och
die Dunkelziffern dazuzählt, annn kommt Iinan auf eine hohe VO  5

Abtreibungen, die auch annn vorgenomMMeEnN wurden, als das Strafrecht ein
striktes Verbot vorsah.

Man muß also davon ausgehen, und dies stellen alle Gesellschaften
Beweis, daß VO  3 jeher un immer wieder der Versuch er  men WOT-
den ist, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. In der Geschichte
der Medizin haben WIr heute ZUm ersten die Möglichkeit, einen olchen
Kıngriff medizinisch korrekt vornehmen lassen, daß Frauen nicht
mehr auf die SogenannNten „Engelmacher“ in den dunklen Hinterstuben
angewlesen sind, die mMit der Furcht, der Frustration, der Scham un! allen
anderen damıit einhergehenden Begleiterscheinungen der betroffenen
Frauen in der Vergangenheit glänzende Geschäfte gemacht haben Hält inan
sich diese Dinge VOTr Augen, annn will 6S scheinen, daß die gegenwartige
rtechtliche PraxIis in der Bundesrepublik ein Optimum Schutz der Frauen
und auch der Schwangerschaft bietet, W4S INa niıcht oberflächlic kleinre-
den sollte, sondern Was unterstutzen die Kirchen aufgerufen waren. Kıne
verantwortliche Beratung, wIe CS das Gesetz vorschreibt, ist mMIit Sicher-
eit der bessetre Weg als das Verlangen, Cu«cCc strafrechtliche Hindernisse
aufzutürmen, die annn Nnur den KEngelmachern wieder die Hände spielenwürden. Ks ware die Aufgabe der Freikirchen, dieses klarzumachen, zumal
andere Lösungsmöglichkeiten, WIE S1e ELW: aus der EXFFEGEIM konservativen
cke des Katholizismus vorgeschlagen werden, die Gefahr in sich bergen,

CS einer Klerikalisierung des Strafrechtes kommen wurde. Daran
annn aber n1emandem liegen, wenigsten den Freikirchen.
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